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Energieagentur des Landes Brandenburg 

© WFBB (2020) | Auftakt KED 10.09.2020 2 

Angebote für Kommunen 
 

 

• Beratung für Kommunen und Unternehmen 
zu allen Fragen der Energieeffizienz und zum Einsatz Erneuerbarer 
Energien sowie zu Fördermöglichkeiten 

 

• Energiedatenbank Brandenburg – Energiesteckbriefe 

 

• Arbeitskreis „Energiemanagement in kleineren Kommunen“  

 

• Kommunales Energiemanagement mit Kom.EMS 

 

 

• NEU: Kommunale Energiewende Dialoge 
 

 

 



Der kommunale Energiesteckbrief 

© WFBB (2020) | Workshop „Der kommunale Energiesteckbrief“ | Potsdam 30.01.2020 4 

Beispiel – Seite 3 
 



Arbeitskreis Energiemanagement in kleineren Kommunen 
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Fortbildungs- und Vernetzungsveranstaltung 
 

17. Arbeitskreis im Online Format 

04.11.2020  10.00-12.00 Uhr 

Anmeldung über Webseite 

Unter Aktuelles/Termine 



Kommunales Energiemanagement mit Kom.EMS 
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Kommunale Energiewende Dialoge 
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als modulare Veranstaltungsreihe für Kommunen in Brandenburg 

 

 

10 Informationsmodule rund um die erneuerbaren Energien  

 

Interessierte Kommunen können sich ein oder zwei dieser Module als 
Veranstaltungsformat kostenfrei buchen, um in einer für die Kommune 
maßgeschneiderten Veranstaltung vor Ort oder Online eigene Mitarbeitende und 
kommunale Mandatsträger*innen zum Thema zu informieren und fortzubilden 
und lokale Problemstellungen zu diskutieren. 

 

Ziel ist, die Entscheidungsfindung zur Umsetzung von kommunalen Projekten zu 
unterstützen und die Projektentwicklung zu befördern.  

 

 



Kommunale Energiewende Dialoge 
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Verfahren 

Rahmen: Vor-Ort-Veranstaltung, Vorschlag: im Rathaus, 17:00-19:00 Uhr 

  externe Moderation im Auftrag der Energieagentur 

  fachlicher Input durch die Fachleute der Energieagentur  

  gemeinsame Diskussion und workshop zu lokaler Problemstellung 
 

Material: Kommunen erhalten im Nachgang die Präsentationen als Poster, 
  und eine Veranstaltungsdokumentation, einschließlich  
  Fachinformationen zum Modulthema 
 

Zeitraum:  ab Oktober 2020 

Anmeldung: über Formular auf website der Energieagentur 

Organisation: Energieagentur übernimmt in Abstimmung mit der Kommune die 
  Koordinierung des Termins und der Teilnehmenden,   
  Moderationsmaterial wird mitgebracht, 

  Kommunen stellen den Raum und Getränke 

 

 

 

 
 



Förderkulisse im Land Brandenburg 
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Energie- und Klimaschutz 

Deponierichtlinie 

RENplus 2014-2020 

Moorschutz Mobilitätsrichtlinie 

• Energieeffizienz 

• Energierückgewinnung 

• Passivhaus Standard 

• Speichersysteme 

• KWK 

• Integration erneuerbarer Energien 

• Fernwärmesysteme 

• Umweltstudien nichtinvestiv 

 



Diese Unterlagen sind ausschließlich für Präsentations-zwecke 
bestimmt. Der Inhalt ist durch das Urheberrecht geschützt. Alle 
Rechte an der Präsentation und deren Inhalt stehen der 
Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) zu. Eine Weitergabe an 
Dritte ebenso wie jede Vervielfältigung, Veränderung oder sonstige 
Verwendung und Nutzung ganz oder in Teilen bedarf der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung der WFBB. 

#WFBB 

Kontakt: 
 
T  +49 0331 – 730 61-410 
M energie@wfbb.de 
W energieagentur.wfbb.de 

 

 
 

https://www.facebook.com/wirtschaftsfoerderung.land.brandenburg.gmbh/
https://www.linkedin.com/company/wfbb
https://twitter.com/WFBBrandenburg
https://www.xing.com/companies/wirtschaftsf%C3%B6rderunglandbrandenburggmbh
https://www.youtube.com/channel/UCcRmghRKg9fTyvJR23FGeVw
https://twitter.com/hashtag/wfbb


2) Gesetzliche Grundlagen 
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Klimaschutzgesetz des Bundes KSG  

§ 13 Berücksichtigungsgebot  
(1) Die Träger öffentlicher Aufgaben haben bei ihren Planungen und Entscheidungen den Zweck dieses 
Gesetzes und die zu seiner Erfüllung festgelegten Ziele zu berücksichtigen. Die Kompetenzen der Länder, 
Gemeinden und Gemeindeverbände, das Berücksichtigungsgebot innerhalb ihrer jeweiligen 
Verantwortungsbereiche auszugestalten, bleiben unberührt. 

 

Gebäudeenergiegesetz GEG  

§ 4 Vorbildfunktion der öffentlichen Hand  
(2) Wenn die öffentliche Hand ein Nichtwohngebäude im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 errichtet oder einer 
grundlegenden Renovierung gemäß § 52 Absatz 2 unterzieht, muss sie prüfen, ob und in welchem 
Umfang Erträge durch die Errichtung einer im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit dem 
Gebäude stehenden Anlage zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie oder durch 
solarthermische Anlagen zur Wärme- und Kälteerzeugung erzielt und genutzt werden können. 

 

§ 72 Betriebsverbot für Heizkessel, Ölheizungen 

 

 

http://www.geg-info.de/geg/004_%a7_vorbildfunktion_der_oeffentlichen_hand.htm(1)
http://www.geg-info.de/geg/052_%C2%A7_pflicht_nutzung_erneuerbaren_energien_oeffentlichen_baubestand.htm(2)
http://www.geg-info.de/geg/052_%C2%A7_pflicht_nutzung_erneuerbaren_energien_oeffentlichen_baubestand.htm(2)
http://www.geg-info.de/geg/052_%C2%A7_pflicht_nutzung_erneuerbaren_energien_oeffentlichen_baubestand.htm(2)

